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DROHUNG DES STIFTES BISCHOFSZELL , VOM KAUF DER HERRSCHAFT BERG
ZURUECKZUTRETEN

Für den Fall , dass sich um den Kauf der Herrschaft Berg zwischen

Werner Brümsi und dem Stifte Unstimmigkeiten ergeben sollten , so

sollen diese in Anwesenheit unparteiischer Personen gütlich bei¬

gelegt werden . Unter Berufung auf diese Klausel , verlangt das

Stift die Einberufung eines Schlichtungsgerichtes , ansonst es

unter Bekanntgabe seiner Beweggründe vom Kauf zurücktreten wer¬
de .

Kopie von Beat II . Zurlauben
AH 12 , 140
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